
Brand am 18.9.2003 - Uhuweg 19c, Berlin-Buckow

Kritische Betrachtung
der GC-MS  (LKA Chemie),

sind das Beweise?



Feststellungen:

Retentionszeiten und Tolleranz  nach Dr. Allin 06.12.2004 (Seiten 2 und 3)

Bei diesem Temperaturprogramm, dauert ein Durchgang der Probe ca. 27 - 30 Minuten mit
vorspülen und abkühlen, für die nächste Probe.
Bei einem Temperaturprogramm der langsamer aufheizt, werden die einzelne Peaks noch
weiter auf der Zeitachse ausgedehnt (wird mehr Zeit gebraucht) aber die Trennung einzel-
ner Substanzen aus der Probe wird besser. Auf dieses Problem hat die Frau Dr. Löffler
(BKA), nsch Prof. Dr. Engewald und Dr. Wirts  hingewiesen.



Massenspektrum

Ist eine Art Fingerabdruck der Substanzen, die in Bibliotheken für jede Substanz geführt
werden. Von Herren Prof. Dr. Engewald und Dr. Wirts wird bemängelt, dass in vorliegen-
den GC-MS Auswertungen von Dr. Allin nach nur 2 Basispeaks gesucht wird.
Bei 2-Butanon nach Massenzahlt 43 und 72 und bei 3-Methyl-2-butanon nach Massenzahl
43 und 86, was zu einer Verwechslung mit anderen Substanzen führen könnte.

Kappungsgrenze  erst fast 2 Jahre nach der Verurteilung erfahren wir,
                              was das ist und wie wird sie errechnet



Wie sieht ein Peak aus?

Peak einer sauber getrennten Substanz sieht wie eine Gauss-Kurve (Normalverteilung)
Die Breite muss für alle Ionen gleich sein und Peak darf nur einen Gipfel haben.



1. Nachweis vom Ethanol

Nach Dr. Allin ist die Retentionszeit (Rt) für Ethanol  1,18 min ±0,01 min

       Probe 5

Die Probe 5 ergibt keinen Nachweis für den Ethanol, da ein sehr hoher Peak bei
Retentionszeit ca. 1 min liegt und den evtl. von Ethanol vorhandenen überlagert.

Damit ist kein Ethanol für die Probe 5 nachgewiesen, obwohl Dr. Allin in seiner Liste
Ethanol gefunden haben will!

       Probe 14

Die Probe 14 ist im ganzen Bereich bis 3,5 min nicht über 2.000 (Kappungsgrenze)
hinausgekommen.

Damit ist kein Ethanol für die Probe 14 nachgewiesen, obwohl Dr. Allin in seiner Liste
Ethanol gefunden haben will!

Hiermit sind bei 17 + 7 Proben im Haus + Schuhe = 25 Proben die genommen wurden,
davon nach Dr. Allin 24 als Spiritus befunden worden, nur bei 13 Ethanol nachgewiesen.

Von diesen 13 Proben wo Ethanol nachgewiesen wurde, sind nur 2 mit Peakfläche
von Ethanol größer als bei 3-Methyl-2-butanon (siehe Tabelle 1, letzte Spalte).



Ta
be

lle
 1



Ta
be

lle
 2



2. Nachweis von 3-Methyl-2-butanon

Nach Angaben von Dr. Allin sind Retentionszeiten:
Ethanol 1,18 ± 0,01 min
2-Butanon 2,10 ± 0,01 min
3-Methyl-2-butanon 2,76 ± 0,01 min
5-Methyl-2-butanon 6,10 ± 0,01 min

Das GC-Temperaturprogram:
Isotherme Stufe 50 °C / 2,00 min
Erste Heizrate 20 °C / min bis 110 °C
Zweite Heizrate 30 °C / min bis 310 °C
Isotherme Stufe 310 °C / 4,00 min

Von Prof. Dr. Engewald und Dr. Wirts wurde bemängelt, dass Dr. Allin nach nur zwei
Basispeaks sucht, bei 2-Butanon nach Massenzahl 43 und 72 und bei 3-Methyl-2-butanon
nach Massenzahl 43 und 86



Dabei besteht nach Prof. Dr. Engewald die Gefahr, dass andere Substanzen
datektiert werden, die gleichen Basispeaks haben - z.B. wie:



Aus verschiedenen Gründen (z.B. die Heizrate ist nicht genau, oder Trägergasdruck ist
niedriger oder höher) kann es vorkommen, dass die Retentionszeiten auf der Zeitachse
verschoben werden, aber dann nicht ein einzelne Peak sondern alle.
Nach Dr. Allin ist die Toleranz für die Retentionszeit ± 0,01 min nach der Kalibrierung.
Wenn z.B. die Heizrate > 20 °C/min ist, werden die Siedepunkte schneller erreicht,
verschieben sich Peaks nach links, oder die Heizrate ist < 20 °C  verschieben sich
die Peaks nach rechts.



Toleranzbereich
2,76 ± 0,01 min

Toleranzbereich
2,10 ± 0,01 min

3-Methyl-2-butanon an den Schuhen der Angeklagten

Kapp.grenze

Paradebeispiel wie alles falsch gemacht werden kann - Schuhe der Angeklagten.

1. Schon beim Ethanol ist zu sehen, dass die Zeitachse nach links verschoben ist 1,13 min
und nicht 1,18 min  was einen Faktor von  1,18 : 1,13 = 1,044 ergibt

2. Es wiederholt sich bei 2-Butanon, nicht 2,10 min, sondern 2,02 min - ergibt Faktor 1,04

3. Bei 3-Methyl-2-butanon ist der Basar komplet - hier ist die Auswahl groß
1. keine saubere Trennung - es sind 3 Peaks

2. die Retentionszeiten stehen zur Auswahl 2,69 oder lieber 2,76 wenn gefällig 2,82 min

3. für mich als Laien, durch die Linksverschiebung der Zeitachse 2,69 min - rechnerisch
wie vorher über 2-Butanon 2,10 : 2,02 =1,04  =>  2,76 : 1,04 = 2,65

4. hier ist zu sehen, dass nur mit 2 Massen Ion 43 und 86 nichts eindeutiges zu finden ist

5. alles umsonst, keiner von den Peaks hat die Kappungsgrenze von 2.000 über-
schritten, aber Dr. Allin hat es trotzdem geschafft 3-Methyl-2-butanon an den
Schuhen der Angeklagten zu finden - SPIRITUS!
Was von der Kammer in der Urteilsbegründung, genüsslich ausgeweidet wird.



Urteil - Seite 10

Urteil - Seite 18 und 19

Was schreiben Sie, für ein Käse zusammen - Herr Vorsitzender!
Außerdem gibt es zwei Zeugen, ein Polizeiobermeister der mit Monika an nächsten
Tag im Hause war und eine Nachbarin die draussen wartete und das bezeugen kann.

Im Prozess wurde nicht ein einziges mal darüber gesprochen, aber im Urteil war dass
sehr wichtig - Machte sich damit der Vorsitzende, der Rechtsbeugung schuldig?

Auf der letzten Seite, gab das BGH entnervt auf, sich auch noch damit zu beschäfti-
gen, weil das Urteil schon aus mehreren Gründen aufzuheben war.



3. Nachweis von Ethanol an der Kleidung der Angeklagten

Herr Dr. Allin hat festgestellt

Da weder wir, noch Dr. Allin näher darauf eingegangen sind und wir nicht mal die
Chromatogramme hatten, konnten wir nicht der Wahrheit auf dem Grund gehen.

Außerem wurde darüber in der Verhandlung nicht gesprochen, dass die Angeklagte nicht
noch einmal im Hause war, sie wurde nicht nachdrücklich danach gefragt, wie in der
Urteilsbegründung steht.

Es ist gleichgültig wie oft ich die Urteilsbegründung lese,
komme ich zum Schluß, so kann es nicht gewesen sein!

1. An den Schuhen der Angeklagten sind 2-Butanon und 3-Methyl-2-butanon, aber kein
Ethanol festgestellt worden.Die einzige Möglichkeit nach Dr. Allin (obwohl falsch) wäre,
dass der Ethanol durch Löschwasser ausgespült wurde - also muss die Angeklagte
zumindest, bei der FW Löscharbeiten im Hause gewesen sein und so konnte durch
Löschwasser der FW, der Ethanol ausgespült werden.    Hi hi hi

2. Da an der Jacke und Hose nur Ethanol gefunden worden ist, aber keine
Vergällingsmittel, muss sie zwangsläufig anck gewesen sein, beim auskippen von 10 l
Spiritus.     Hi hi hi



Ethanol  Peakfläche = 68.000 x 0,15 : 2 = 5.100

Sehen wir uns die Chromatogramme an - Ethanol



Ethanol  Peakfläche = 18.000 x 0,10 : 2 =  900

Hier stellt sich die Frage, wieso hat die Jacke eine Konzentration von 5.100
und die Hose nur 900.
Beim Auskippen von Flüssigkeiten, ist wegen der Schwerkraft zu erwarten, dass die Kon-
zentration unten (Hose) höher ist als oben (Jacke).

Die Lösung ist im Trinken zu suchen. Herr Schalau hat an diesem Abend viel getrunken.
Der Alkohol wird im Körper abgebaut:

ca. 5 % über die Lunge (Atmung - Fahne)
ca. 2 % über die Niere
ca. 2 % über die Haut und der Rest über die arme Leber.

Die Jacke die er trug, war über die Haut und durch die Atmung mit Ethanol angereichert.
Da die Angeklagte ihn nach Hause gefahren hat, wurde bei der Fahrt ihre Hose mit Etha-
nol angereichert, der von Herr Schalau ausgeatmet wurde, deswegen ist die Jacke um
Faktor mehr als 5 mit dem Ethanol angereichert als die Hose.

Hier ist nicht der Spiritus der Grund für den GC-MS Befund von Alkohol, sondern
übermässiges konsumieren vom  Alkohol.  Auch so, sind die Alkoholbefunde im Bett
zu erklären, nicht Spiritus, sondern körperlichen Ausdunstungen brachten Ethanol
ins Bett (Spur 8 und 9), die Vergällungsmittel sind aus dem Kieferholzbrand entstan-
den wie schon im Kapitel „Von der Hypothese ...“ erklärt.
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Bei 2-Butanon unterschiedliche Peakbreite (Verunreinigung?)
Der 3- Methyl-2-butanon müsste auch linksverschoben früher auftauchen.
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Kapp.grenze

Kapp.grenze

Batrachten wir nur einige Gaschromatogramme für 2-Butanon und 3-Methyl-2-butanon
für die entnommene Proben am Brandort. Die Sollzeit ist die von Dr. Allin vorgegebene.

Bei 2-Butanon 2-gipflig, keine saubere Trennung. Der 3- Methyl-2-butanon müsste
auch linksverschoben früher auftauchen, auch mehrgipflig.

Bei 2-Butanon 2-gipflig, keine saubere Trennung. Der 3- Methyl-2-butanon müsste
auch linksverschoben früher auftauchen, auch mehrgipflig.
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Kapp.grenze
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Kapp.grenze
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Kap.grenz.

Der 3- Methyl-2-butanon müsste auch linksverschoben früher auftauchen,
Bergkette.

Bei 2-Butanon 2-gipflig, keine saubere Trennung. Der 3- Methyl-2-butanon
müsste auch linksverschoben früher auftauchen, Bergkette.

Der 3- Methyl-2-butanon müsste auch linksverschoben früher auftauchen,
Bergkette.
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Kapp.grenze

Hier wurden 8 Gaschromatogramme für 2-Butanon und 3-Methyl-2-butanon vorgestellt,
die stellvertretend, auch für andere stehen.
Alle Chromatogramme sind links verschoben wenn ich den 2-Butanon als Bezugspunkt
nehme, was auch zum größten Teil auch bei Ethanol stimmt der nicht bei 1,18 min,
sondern bei 1,12 - 1,15 min ankommt

Wie soll ich den Ausführungen von Dr. Allin: „Die Analysengeräte werden jeden Tag
kalibriert und die massenselektiven Detektoren optimal eingestellt und überprüft; bei
Bedarf auch öfter. Alle Pflege- und Wartungsarbeiten an den Geräten werden dokumentiert
und sind zu jeder Zeit einsehebar“ folgen.

Bei 2-Butanon 2-gipflig, keine saubere Trennung. Der 3- Methyl-2-butanon müss-
te auch linksverschoben früher auftauchen, auch mehrgipflig.

Der 3- Methyl-2-butanon müsste auch linksverschoben früher auftauchen, auch
mehrgipflig.



Zusammenfassung

Wir wussten und durch Frau Dr. Löffler (BKA) wurde bestätigt, dass:

1. die Annahme dass durch den Nachweis von 3-Methyl-2-butanon, der Nachweis für
Spiritus erbracht worden ist, falsch ist.

2. die Behauptung, dass Ethanol von Löschwasser ausgespüllt werden kann, falsch ist.

3. die Kappungsgrenze von Dr. Allin, als Bestätigung, dass 3-Methyl-2-butanon aus
dem Spiritus, kommt falsch ist.

4. die Substanzen 2-Butanon, wie auch 3-Methyl-2-butanon, beim Brand des Kieferhlzes
erzeugt werden.

Es ist erschreckend, wie vieles geklärt werden kann, wenn Wissenschaft und Befunde
vor Ort miteinander verknüpft und überprüft werden, aber leider nicht von den
Untersuchungsbeamten - die angeblich Fachleute sind.

Es ist nicht Entschuldbar, dass solche Fehler zum wiederholtem Male passieren,
hier ging es nicht um eine Kleinigkeit wie eine Ordnungswiedrigkeit oder Vergehen,
sondern um die höchste Strafe, die laut Gesetz möglich ist -

LEBENSLÄNGLICH   mit besonderer Schwere der Schuld


